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Hinterlassenenrenten
der AHV




Auf einen Blick

Hinterlassenenrenten sollen beim Tod des Ehegatten oder eines Elternteils
verhindern, dass die Hinterlassenen (Ehegatte, Kinder) in finanzielle Not
geraten. Es gibt drei Arten von Hinterlassenenrenten:

e \Witwenrenten
e \Witwerrenten
e Waisenrenten

Damit Sie Anspruch auf eine Hinterlassenenrente haben, mussen der ver-
storbenen Person mindestens wahrend eines vollen Beitragsjahres Beitrage
angerechnet werden kdnnen.

Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn

e die verstorbene Person wahrend insgesamt eines Jahres Beitrage ge-
leistet hat, oder
e die verstorbene Person versichert war und deren Ehegatte mindestens

wahrend eines Jahres den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat,
oder

e der verstorbenen Person Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften an-
gerechnet werden kdnnen.



Witwenrenten

Wann habe ich als verheiratete Frau Anspruch auf eine
Witwenrente?

Sind Sie verheiratet und Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau ist verstorben, ha-
ben Sie Anspruch auf eine Witwenrente, wenn

Sie zum Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere Kinder (gleich-
gultig welchen Alters) haben. Als Kinder gelten auch im gemeinsamen
Haushalt lebende Kinder des verstorbenen Ehegatten, die durch des-
sen Tod Anspruch auf eine Waisenrente haben. Das Gleiche gilt fur
Pflegekinder, die bisher von den Ehegatten betreut wurden, sofern sie
von lhnen nach der Verwitwung adoptiert werden. Als Witwe mit Kind
gilt ebenfalls die Ehefrau der Mutter, wenn sie im Zeitpunkt der Geburt
mit der Mutter verheiratet war und das Kind nach den Bestimmungen
des Fortpflanzungsmedizingesetzes gezeugt wurde und deshalb ein
Kindsverhaltnis besteht (Art. 255a Abs. 1 ZGB).

Sie zum Zeitpunkt der Verwitwung das 45. Altersjahr zurtickgelegt ha-
ben und mindestens finf Jahre verheiratet waren. Die Ehejahre werden
zusammengezahlt, wenn Sie mehrmals verheiratet waren. Wenn eine
gleichgeschlechtliche Ehe durch die Umwandlung einer vorher einge-
tragenen Partnerschaft begriindet wurde, wird die Dauer der eingetra-
genen Partnerschaft zu den Ehejahren hinzugezahit.



Wann habe ich als geschiedene Frau Anspruch auf eine
Witwenrente?

Sind Sie geschieden und lhr ehemaliger Ehemann oder lhre ehemalige Ehe-
frau ist verstorben, haben Sie Anspruch auf eine Witwenrente, wenn

e Sje Kinder haben und die geschiedene Ehe mindestens zehn Jahre ge-
dauert hat, oder

e Sie bei der Scheidung éalter als 45 Jahre waren und die geschiedene Ehe
mindestens zehn Jahre gedauert hat, oder

e |hr jungstes Kind das 18. Lebensjahr vollendet, nachdem Sie 45 Jahre
alt geworden sind.

Wenn Sie keine dieser Voraussetzungen erfillen, haben Sie Anspruch auf
eine Witwenrente bis zum 18. Geburtstag des jungsten Kindes.

Als Frau mit Kind gilt ebenfalls die geschiedene Ehefrau der Mutter, wenn
sie im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet war und das Kind
nach den Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizingesetzes gezeugt
wurde und deshalb ein Kindsverhaltnis besteht (Art. 255a Abs. 1 ZGB).

Wenn die geschiedene Ehe durch die Umwandlung einer vorher eingetra-
genen Partnerschaft begrindet wurde, wird die Dauer der eingetragenen
Partnerschaft zu den Ehejahren hinzugezahlt.

Witwerrenten

Wann habe ich als verheirateter Mann oder als einge-
tragener Partner / eingetragene Partnerin Anspruch auf
eine Witwerrente?

Sind Sie verheiratet und lhre Ehefrau bzw. Ihr Ehemann ist verstorben, er-
halten Sie eine Witwerrente wenn Sie zum Zeitpunkt der Verwitwung eines
oder mehrere Kinder (gleichglltig welchen Alters) haben. Als Kinder gelten
auch im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder des verstorbenen Ehegat-
ten, die durch dessen Tod Anspruch auf eine Waisenrente haben. Das Glei-
che gilt fur Pflegekinder, die bisher von den Ehegatten betreut wurden,
sofern sie von lhnen nach der Verwitwung adoptiert werden.

Stirbt eine Partnerin/ein Partner bei eingetragener Partnerschaft, so ist die
Uberlebende Partnerin/der Uberlebende Partner einem Witwer gleichge-
stellt.



Mit Urteil vom 11. Oktober 2022 hat die Grosse Kammer des Europaischen
Gerichtshofs fur Menschenrechte (EGMR) festgehalten, dass im zu beur-
teilenden Fall eine der Europaischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
zuwiderlaufende Ungleichbehandlung stattfand, weil die Witwerrente des
Beschwerdeftihrers mit Erreichen der Volljdhrigkeit seines jingsten Kindes
aufgehoben wurde, was bei einer Witwe in der gleichen Situation nicht der
Fall gewesen ware.

Die Schweiz muss diesem Urteil Folge leisten und die festgestellte Rechts-
verletzung mit Rechtskraft des Urteils am 11. Oktober 2022 beenden. Die
gesetzlichen Grundlagen mussen daher unter Einhaltung des Gesetzge-
bungsverfahrens angepasst werden. Dieses Verfahren kann relativ lang-
wierig sein und wird daher erst zu einem spéateren Zeitpunkt erfolgen. Bis
dahin gilt die seit dem 11. Oktober 2022 gultige Ubergangsregelung fir
Witwer mit Kindern. Demnach endet der Anspruch auf eine Witwerrente
nicht mehr mit der Vollendung des 18. Altersjahres des jungsten Kindes
und wird dartber hinaus ausgerichtet.

Fur kinderlose Witwer ist das Urteil des EGMR nicht anwendbar. Kinderlose
Witwer haben auf der Grundlage dieses Urteils auch weiterhin keinen An-
spruch auf eine Witwerrente.

Wann habe ich als geschiedener Mann Anspruch auf
eine Witwerrente?

Das Bundesgericht hat am 16. Dezember 2024 entschieden, dass neu auch
geschiedene Witwer mit Kindern Anspruch auf eine unbegrenzte Witwer-
rente haben. Der Entscheid gilt nicht rickwirkend, sondern fur laufende
bzw. Verwitwung nach dem oben erwahnten Datum.

Fur geschiedene Witwer ohne Kinder, besteht weiterhin kein Anspruch auf
eine Witwerrente.



Waisenrenten

Wann erhalten Kinder eine Waisenrente?

Kinder erhalten eine Waisenrente der AHV, wenn ein Elternteil stirbt.

Wenn die Mutter im Zeitpunkt der Geburt mit einer Frau verheiratet war
und das Kind nach den Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizingeset-
zes gezeugt wurde (Art. 255a Abs. 1 ZGB), gilt die Ehefrau der Mutter als
anderer Elternteil. In diesen Féllen hat das Kind beim Tod der Ehefrau der
Mutter ebenfalls Anspruch auf eine Waisenrente.

Beim Tode beider Eltern besteht Anspruch auf zwei Waisenrenten, je eine
pro verstorbenen Elternteil. Der Anspruch auf eine Waisenrente erlischt mit
dem 18. Geburtstag oder bei Abschluss der Ausbildung, spatestens jedoch
mit dem 25. Geburtstag. Fur Pflegekinder gelten besondere Bestimmun-
gen. Kein Anspruch auf Waisenrente besteht fur Kinder, deren jahrliches
Bruttoerwerbseinkommen wahrend der Ausbildung 30 240 Franken Uber-
steigt.

Beginn und Ende des Anspruchs

Wann entsteht der Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente?

Der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente entsteht am ersten Tag des dem
Tode des (geschiedenen) Ehegatten oder des Elternteils folgenden Monats.

Wann endet der Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente?
Der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente endet am Ende des Monats, in

dem die Voraussetzungen wegfallen. Mit der Wiederverheiratung erlischt
die Witwen- oder Witwerrente. Die Waisenrenten laufen dagegen weiter.



Zusammenfallen von Leistungen

Welche Rente wird ausgerichtet?

Erfullen Sie gleichzeitig die Voraussetzungen fur eine Hinterlassenenrente
und fur eine Alters- oder Invalidenrente, wird nur die hdhere Rente ausge-
richtet.

Anmeldung zum Bezug von Hinterlassenenrenten

Wo muss ich meinen Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente geltend machen?

Sie mUssen Ihren Anspruch auf eine Hinterlassenenrente bei derjenigen
Ausgleichskasse anmelden, bei welcher die verstorbene Person zuletzt
AHV-Beitrage bezahlt hat. Das Anmeldeformular 378.377 — Anmeldung
fur eine Hinterlassenenrente konnen Sie bei den Ausgleichskassen und ih-
ren Zweigstellen oder Uber die Website www.ahv-iv.ch beziehen und ein-
reichen.

Wenn Versicherungszeiten in der Schweiz und in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten der EU oder EFTA zurlickgelegt wurden, gentigt eine ein-
zige Anmeldung in lhrem Wohnsitzland. Diese 16st das Anmeldeverfahren
in allen betroffenen Staaten aus.

Hat die verstorbene Person keine AHV-Beitrage bezahlt, mUssen Sie den
Anspruch auf eine Hinterlassenenrente bei der kantonalen Ausgleichskasse
oder deren Zweigstelle anmelden.

Wenn Sie nicht in der Schweiz wohnen, konsultieren Sie bitte die Seite
«Eine Hinterlassenenrente beantragen» auf der Website der Schweizeri-
schen Ausgleichskasse SAK: www.zas.admin.ch


https://www.ahv-iv.ch/p/318.371.d
https://www.ahv-iv.ch/p/318.371.d
http://www.ahv-iv.ch/p/318.371.d
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/particuliers/demander-une-rente-de-survivant.html

Berechnung der Hinterlassenenrenten

Wie werden die Hinterlassenenrenten berechnet?

Die Berechnungselemente der Hinterlassenenrente sind

e die anrechenbaren Beitragsjahre und

e die Erwerbseinkommen sowie

e die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der verstorbenen Person.

Fur die Bestimmung der Beitragsdauer fur die Witwerrente und die Wai-
senrenten infolge des Todes der (ehemaligen) Ehefrau bzw. Mutter gilt
Folgendes: Die vor dem 31. Dezember 1996 zurlckgelegten beitragslosen
Ehejahre, wahrend denen die Frau versichert war, werden als Beitragsjahre
gezahlt.

Wann erhalte ich eine Vollrente?

Sie erhalten eine Vollrente (Rentenskala 44), wenn die verstorbene Person
ab dem 1. Januar nach dem 20. Altersjahr bis zum Tod eine volle Beitrags-
dauer aufweist.

Wann erhalte ich eine Teilrente?

Sie erhalten eine Teilrente (Rentenskala 1-43), wenn die verstorbene Per-
son eine unvollstandige Beitragsdauer aufweist. Diese Teilrente bemisst
sich nach dem Verhaltnis der tatséchlichen Beitragsjahre der verstorbenen
Person zu der vollstandigen Beitragsdauer.

Wann werden Jugendjahre angerechnet?

Jugendjahre sind Beitragszeiten ab dem 18. bis zum 20. Altersjahr. Hat
die verstorbene Person bis zum 20. Altersjahr Beitragszeiten zurlickgelegt,
kénnen diese als sogenannte Jugendjahre fir die Auffillung von eventuell
spateren Beitragsllcken angerechnet werden.

Werden Beitragszeiten nach dem Referenzalter
angerechnet?

Wenn die verstorbene Person nach dem Referenzalter weiterhin er-
werbstdtig war, kénnen unter bestimmten Voraussetzungen diese Bei-
tragszeiten zur Auffullung von Licken angerechnet werden oder die
Rente durch die zusatzlichen Erwerbseinkommen erhéht werden. Eine
Neuberechnung der Rente nach dem Referenzalter ist einmal maoglich.



Wenn die verstorbene Person die Neuberechnung der Altersrente nicht be-
antragt hatte, kdnnen die Hinterlassenen diesen Antrag fur die ablésende
Hinterlassenenrente stellen.

Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen im Merkblatt 3.08 —
Neuberechnung der Altersrente nach dem Referenzalter.

Wie setzt sich das durchschnittliche Jahreseinkommen
zusammen?

Das durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus
e dem Durchschnitt der Erwerbseinkommen,

e dem Durchschnitt der Erziehungsgutschriften und

e dem Durchschnitt der Betreuungsgutschriften.

Durchschnitt der Erwerbseinkommen

Wie wird der Durchschnitt der Erwerbseinkommen
berechnet?

Die Hinterlassenenrenten werden aufgrund der Erwerbseinkommen der
verstorbenen Person berechnet.

Um den Durchschnitt der Erwerbseinkommen zu berechnen, werden alle
Einkommen bis zum 31. Dezember des Jahres, das dem Eintritt des Ren-
tenfalles vorangeht, zusammengezahlt. Einkommen aus den Jugendjahren
werden dabei nur berlcksichtigt, wenn spater entstandene Beitragslicken
aufzufillen sind.

Die Erwerbseinkommen sind auf den sogenannten Individuellen Konten
(IK) jeder Person festgehalten.

Wird die Einkommenssumme der Lohn- und
Preisentwicklung angepasst?

Die Erwerbseinkommen kénnen aus Jahren mit tieferem Lohnniveau stam-
men. Deshalb wird die Einkommenssumme entsprechend der durchschnitt-
lichen Lohn- und Preisentwicklung aufgewertet. Die so aufgewertete
Summe der Einkommen wird durch die Zahl der anrechenbaren Jahre und
Monate geteilt. Das Ergebnis entspricht dem Durchschnitt der Erwerbs-
einkommen.


https://www.ahv-iv.ch/p/3.08.d
https://www.ahv-iv.ch/p/3.08.d

1% Was ist der Karrierezuschlag?

Hat die verstorbene Person beim Tode das 45. Altersjahr noch nicht er-
reicht, wird der Durchschnitt der Erwerbseinkommen um einen vom Alter
abhangigen prozentualen Zuschlag (Karrierezuschlag) erhéht.

Bei Todesfall Prozentsatz
nach Vollendung von vor Vollendung von

... Altersjahren ... Altersjahren

23 24 90

25 26 70




Durchschnitt der Erziehungs- und Betreuungs-
gutschriften

Was sind Erziehungsgutschriften?

Der verstorbenen Person kénnen fir die Jahre, in denen sie in der AHV
versichert war und Kinder unter 16 Jahren hatte, Erziehungsgutschriften
angerechnet werden. Die Hohe der Erziehungsgutschrift entspricht der
dreifachen jahrlichen Minimalrente. Bei verheirateten Personen wird die
Gutschrift wahrend der Kalenderjahre der Ehe je zur Halfte aufgeteilt. Der
Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften fur die Zeit zwischen dem
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember
vor dem Tag, an dem der erste Ehepartner das Referenzalter erreicht. Der
Durchschnitt der Erziehungsgutschriften ergibt sich, indem die Summe der
Erziehungsgutschriften durch die gesamte Beitragsdauer geteilt wird.

Bei geschiedenen und nicht miteinander verheirateten Eltern, welche die
elterliche Sorge gemeinsam auslben, wird je nach Entscheid des Gerichts
bzw. der Kinder- und Erwachsenenschutzbehdrde KESB oder aufgrund der
Vereinbarung zwischen den Eltern entweder einem Elternteil die ganze
oder jedem Elternteil je die halbe Erziehungsgutschrift angerechnet. Bitte
beachten Sie dazu die weiteren Informationen im Merkblatt 7.07 — Erzie-
hungsgutschriften.

Was sind Betreuungsgutschriften?

Der verstorbenen Person kénnen fur die Jahre, in denen sie pflegebedurf-
tige Verwandte betreute, die leicht erreichbar sind und die Anspruch auf
eine Hilflosenentschadigung haben, Betreuungsgutschriften angerechnet
werden, sofern sie in der AHV versichert war. Verwandten gleichgestellt
sind Lebenspartnerinnen und -partner, die seit mindestens funf Jahren
einen gemeinsamen Haushalt fthren. Fir Jahre, in denen Erziehungsgut-
schriften angerechnet werden koénnen, besteht kein Anspruch auf Be-
treuungsgutschriften. Die Hohe der Betreuungsgutschrift entspricht der
dreifachen jahrlichen Minimalrente. Bei verheirateten Personen wird die
Gutschrift wahrend der Kalenderjahre der Ehe je zur Halfte aufgeteilt. Der
Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften fur die Zeit zwischen dem
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember
vor dem Tag, an dem der erste Ehepartner das Referenzalter erreicht. Der
Durchschnitt der Betreuungsgutschriften ergibt sich, indem die Summe der
Betreuungsgutschriften durch die gesamte Beitragsdauer geteilt wird.


https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.d
https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.d

Der Antrag auf Anrechnung von Betreuungsgutschriften muss jahrlich ftr
das Vorjahr bei der kantonalen Ausgleichskasse am Wohnsitz der betreuten
Person gestellt werden. Dazu ist das Formular 378.270 — Anmeldung fir die
Anrechnung von Betreuungsqutschriften zu verwenden.

Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen im Merkblatt 7.03 —
Betreuungsqutschriften.

Rentenansatze

Welches sind die aktuellen Rentenansatze?

Bei voller Beitragsdauer betragen die ordentlichen Vollrenten je nach
Durchschnittseinkommen:

mindestens hochstens

CHF / Monat CHF / Monat
Witwen- oder Witwerrente 1008.—- 2016.—
Waisenrente 504 .— 1008.—

Werden fur das gleiche Kind zwei Waisenrenten oder eine Waisenrente
und eine Kinderrente ausgerichtet, durfen die beiden Renten zusammen
den Betrag von 1 512 Franken nicht tUbersteigen, was 60 % des Hochstbe-
trags der Altersrente entspricht.

Erganzungsleistungen

Wann habe ich Anspruch auf Erganzungsleistungen?

Sind Sie Witwe, Witwer oder Waise und leben in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhaltnissen, haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen An-
spruch auf Ergdnzungsleistungen. Bitte beachten Sie dazu die weiteren
Informationen in den Merkblattern 5.07 — Ergdnzungsleistungen zur AHV
und IV und 5.02 — Ihr Recht auf Ergédnzungsleistungen zur AHV und V.

Wenn Sie nicht in der Schweiz wohnen, haben Sie keinen Anspruch auf
Erganzungsleistungen.


https://www.ahv-iv.ch/p/318.270.d
https://www.ahv-iv.ch/p/318.270.d
https://www.ahv-iv.ch/p/1.03.d
https://www.ahv-iv.ch/p/1.03.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.d

Berechnungsbeispiel

Tod des Ehemannes bzw. Vaters

Ein im Juni 1976 geborener Mann stirbt im Marz 2026. Er hinterldsst seine
Ehefrau und zwei 2008 und 2009 geborene Kinder. Somit kénnen wah-
rend 17 Jahren Erziehungsgutschriften angerechnet werden. Ab April 2026
werden eine Witwenrente und zwei Waisenrenten ausgerichtet. Der Ver-
storbene hat seit 1997 bis zu seinem Tod ununterbrochen AHV-Beitrage
entrichtet, weshalb seinen Hinterbliebenen Vollrenten (Rentenskala 44)
zugesprochen werden.

Der Durchschnitt der Erwerbseinkommen wird aufgrund der

Individuellen Konten ermittelt und wie folgt berechnet:

Einkommenssumme aus 29 Beitragsjahren
von 1997 bis und mit 2025 CHF 1600 000.—

Diese Einkommenssumme geteilt durch die
massgebende Beitragsdauer (29 Jahre) ergibt
einen Durchschnitt der Erwerbseinkommen von CHF 55 172.—

Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften wird wie folgt

berechnet:

Anzahl Jahre x dreifache jahrliche Minimalrente

+ Beitragsdauer =+ zwei

17 x 45 360 Franken + 29 Jahre + 2 CHF 13 295.—

Das durchschnittliche Jahreseinkommen und die Renten werden
wie folgt berechnet:

Durchschnitt der Erwerbseinkommen CHF 55172.—
Durchschnitt der Erziehungsgutschriften CHF 13 295.—
Durchschnittliches Jahreseinkommen

(aufgerundet auf Tabellenwert, «Skala 44:

Monatliche Vollrenten» im Anhang) CHF 69 552.—
Wie aus der Tabelle im Anhang ersichtlich ist,

ergeben sich folgende Rentenbetrage:

Witwenrente CHF 1790.—
Zwei Waisenrenten zu je CHF 895.—
Anhang

e Tabelle fur Vollrenten (Skala 44)
e Tabelle fur Aufwertungsfaktoren


https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Diverse-Listen/Rentenskala-44

AHV/IV-Renten ab 1. Januar 2025
Skala 44: Monatliche Vollrenten Betrage in Franken

Alters- und Alters- und . .
Invaliden- Invalidenrente | Hinterlassenenrenten und Leistungen an Angehdrige

rente fiir Witwen/ =
Massgebendes Witwer Witwen/

durchschnittliches Witwer

Jahreseinkommen

16632 1293 1551 1034 388 517 776
o tos0 398 5% 795
19 656 1358 1630 1087 407 543 815
. 556 85
22 680 1424 1709 ?? 570 854
. 58 814
25704 1489 1787 ?? 596 894
oe09 913
28728 1555 1866 1244 ? 622 933
. e’ 953
31752 1620 1944 ?? 648 972
o6l 992
34776 1686 2023 ?? 674 1011
.87
37 800 1751 2102 ?? 701 1051
s
40824 1817 2180 1454 ? 727 1090
. 740
43 848 1882 2259 ?? 753 1129
76
46872 1935 2322 ?? 774 1161
o,
49 896 1976 2371 ?? 790 1185
I B
52920 2016 2419 ?? 806 1210
I
55944 2056 2468 ?? 823 1234
s
58 968 2007 2516 ?? 839 1258
YA
61992 2137 2520 ﬁ? 855 1282
=
65016 2177 2520 ?? 871 1306
7 B
68 040 2218 2520 ?T 887 1331
o8
71064 2258 2520 1806 ? 903 1355
T
74088 2298 2520 %? 919 1379
77
77 112 2339 2520 ?? 935 1403
7 E B
80 136 2379 2520 ?* 952 1427
%0
83 160 2419 2520 ?T 968 1452
7/
86184 2 460 2520 1968 ? 984 1476
89 208 2500 2520 2000 750 1000 1500

* Betrage gelten auch fur Vollwaisen- und ganze Doppel-Kinderrenten.
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Eintrittsabhangige pauschale Aufwertungsfaktoren:
Eintritt des Versicherungsfalles im Jahre 2026

Erster IK Aufwertungs- Erster IK Aufwertungs-
Eintrag* faktor Eintrag* faktor

1982 1,035 2007 1,000
1983 1,025 2008 1,000
1984 1,016 2009 1,000
1985 1,007 2010 1,000
1986 1,000 2011 1,000

1992 1,000 2017 1,000
1993 1,000 2018 1,000
1994 1,000 2019 1,000
1995 1,000 2020 1,000
1996 1,000 2021 1,000

* Der fur die Rentenberechnung zu bertcksichtigende massgebende erste IK-Ein-
trag kann frihestens im Kalenderjahr des 21. Altersjahres liegen.



Auskiinfte und weitere _,
Informationen AHV'. 1V

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Ubersicht. Fur die Beurteilung
von Einzelfallen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen
massgebend. Die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben gerne
Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ausgleichskassen finden Sie unter
www.ahv-iv.ch.

Die Zivilstandsbezeichnungen haben auch die folgende Bedeutung:
e Ehe/Heirat: eingetragene Partnerschaft
e Scheidung: gerichtliche Auflésung der Partnerschaft

e Verwitwung: Tod des eingetragenen Partners / der eingetragenen
Partnerin

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt flr Sozialversicherungen.

Ausgabe November 2025. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweig-
stellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 3.03/d.
Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verflgbar.
EfemE : I .

= \Weitere Informationen, Publikationen und Erklarvideos.
= 3.03-26/01-D


https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
https://ahv-iv.ch/r/ahvmb3
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